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GEMEINDE WEHRHEIM 
Hochtaunuskreis  
DER GEMEINDEVORSTAND 
 

 
GemeindevorstandPostfach11 4461268 Wehrheim 

 
 
 
 

 

 

 
 
 Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Datum 
  II J Ch  16.03.2022 

 
 
Aktuelle Informationen für die Eltern/Erziehungsberechtigten 
hier: Öffnungsschritte  
 
 
Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte,  
Sehr geehrte Mitarbeitende in den Kindertagesstätten,  
 

wie mit der Elterninformation am 10.03.2022 angekündigt, haben wir gemeinsam mit den 
Leitungen der gemeindlichen Kindertagesstätten sowie der Leitung der kath. Kindertages-
stätte „St. Georg“ einen ersten Öffnungsschritt für die Kindertagesstätten ausgearbeitet, 
der ab Montag, 21.03.2022 umgesetzt wird.  
 
Diesen ersten Schritt in Richtung des Regelbetriebs unter Pandemiebedingen gestalten wir 
wie folgt:  
 

- Die Öffnungszeit ab 7:30 Uhr bleibt bestehen. 
- Die Kinder werden in sog. „Partnergruppen“ im Frühdienst (bis 8:00 Uhr / 8:30 Uhr) 

betreut. 
- Bis einschl. dem Mittagessen werden die Kinder dann in den Stammgruppen (Grup-

pentrennung) betreut.  
- Danach wird die Gruppentrennung im Gebäude und auf dem Außengelände aufge-

hoben – die Kinder werden in den „Partnergruppen“ betreut, dies erfolgt jedoch ein-
richtungsspezifisch und so spät wie möglich und unter Berücksichtigung der perso-
nellen Ausstattung in den Einrichtungen.  

- Die Betreuungszeit kann mit den vorgenannten Öffnungsschritten bis 16:00 Uhr zur 
Verfügung gestellt werden.  

Fachbereich II Soziales, Jugend, Sport und Kultur 

Auskunft erteilt Frau Christ 

Dienstgebäude Dorfborngasse 1  

 Vermittlung 
(06081) 589-0 

Durchwahl 
(06081) 589-1401 

Telefax 
(06081) 589-4710 

E-Mail c.christ@wehrheim.de 

An alle Eltern/Erziehungsberechtigten  
von Kindern in den Kindertagesstätten  
der Gemeinde 
 
nachrichtlich an die Eltern/Erziehungsberechtigten  
der Kinder in der Kindertagesstätte „St. Georg“  
und dem Waldkindergarten 
 
sowie alle Mitarbeitenden 
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Bitte beachten Sie die einrichtungsspezifischen Ausführungen Ihrer Einrichtungslei-
tung zu der Betreuung Ihrer Kinder in den Partnergruppen.  
 
Aktuell ist völlig unklar, ob und welche Maßnahmen über den 20.03.2022 hinaus von der 
Bundes- und/oder Landesregierung vorgegeben werden. Die Infektionszahlen steigen wie-
der an, die weitreichenden Einschränkungen sollen aber aufgehoben werden.  
 
Daher werden wir weitere Öffnungsschritte zwar intern besprechen, müssen jedoch erneut 
um Ihre Geduld bitten, da wir die Vorgaben von der Bundes- und/oder Landesregierung 
bzw. vom zuständigen Ministerium mit in die Gestaltung der Öffnungsschritte einfließen 
lassen müssen.  
 
Unverändert bestehen bleiben die Vorgaben, wonach Kinder bei Auftreten eines Corona-
Falles abgeholt und getestet werden müssen und erst mit einem negativen Bürgertest wie-
der in die Einrichtung kommen können.  
Durch diesen Öffnungsschritt kann es passieren, das nicht mehr nur die ganze Gruppe 
zum Testen muss sondern zusätzlich auch die Kinder, die in der Partnergruppe in den 
Randbetreuungszeiten zusammen mit dem Positiv-Fall betreut wurden.  
Für Kontaktpersonen von gemeldeten Corona-Fällen (Meldungen am Freitag oder Sams-
tag) setzen wir zur Vereinfachung der Abläufe den Sonntag als Testtag vor Wiederbesuch 
fest.  
Ausgenommen von der Testung sind vollständig geimpfte Kinder, genesene Kinder sowie 
Kinder, die nachweislich nicht in der Einrichtung waren und somit kein Kontakt stattgefun-
den hat. Die Testung aller Kinder ist jedoch dringend empfohlen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Gregor Sommer,  
Bürgermeister 


